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Fachkraft für Lagerlogistik 

Ausgebildete Fachkräfte sind in allen Bereichen eines 
Unternehmens ein Garant für den Erfolg. Daher ist es 
wichtig auch im Bereich der Lagerwirtschaft die Aus-
bildung zum Facharbeiter zu fördern. Nachdem ca.  
13 Jahre lang die Berufsausbildung unter der Berufs-
bezeichnung Fachkraft für Lagerwirtschaft ausgebildet 
wurde, erfolgte zum 1. August 2004 die Neuordnung 
der Lehrinhalte und damit verbunden auch die Umbe-
nennung in Fachkraft für Lagerlogistik.   

 

 
 
Zulassungsvoraussetzungen 
 

Zur Abschlussprüfung wird von der IHK zugelassen, 
wer nachweist, dass er mindestens das Eineinhalbfa-
che der vorgeschriebenen Regelausbildungszeit in 
dem Beruf tätig gewesen ist, in dem er die Prüfung 
ablegen will. 
 
Für die Zulassung zur Prüfung Fachlagerist benötigen 
Sie somit eine einschlägige Berufserfahrung im Be-
reich Lager von mindestens 36 Monaten, für die 
Fachkraft Lagerlogistik mindestens 54 Monate. 

 
Die Lerninhalte orientieren sich am IHK-
Rahmenlehrplan „Fachkraft für Lagerlogis-
tik“ und beinhalten u. a. folgende Themen: 
 

• Güter annehmen und kontrollieren 

• Güter lagern 

• Güter bearbeiten 

• Güter im Betrieb transportieren 

• Güter kommissionieren 

• Güter verpacken 

• Touren planen 

• Güter verladen 

• Güter versenden 

• Logistische Prozesse optimieren 

• Güter beschaffen 

• Kennzahlen ermitteln und auswerten 

 

 
Lehrgangstermine 
 

Lehrgangsbeginn:   07.04.2012 
 
Lehrgangsende:  01.12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prüfungstermine IHK 
 
Theoretische Prüfung: 05.11.-07.11.2012 
 
Praktische Prüfung: noch offen 

 
 

Unterrichtszeiten 
Samstags  

 jeweils 8.30 bis 16.30 Uhr 
 
sowie 3 Wochen Vollzeitunterricht 
 

 

Schulungsort 
 
BVB GmbH 
Otto-Hahn-Straße 8 
78224 Singen 

 
Ihr Ansprechpartner 
 
Herr Michael Merkle     

� 0761-7086447 � m.merkle@bvbgmbh.de 

 
 

Förderung 

Eine Förderung durch die Agentur für Arbeit ist 
möglich. Nähere Informationen erfahren Sie bei 
Ihrer zuständigen Bundesagentur für Arbeit. 


